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Glicksspiel in der Schweiz -
Friiherkennung von
ProblemspielerInnen in Kasinos

In Zukunft konnen
spielstichtige oder pro-
blematische Spielerin-
nen und Spieler friihzei-
tig identifiziert werden.
Die Hochschule fur
Soziale Arbeit in Luzern
entwickelte dafiir ein
Instrument, was welt-
weit ein Novum ist. Jetzt
soll dieses Instrument in
drei Schweizer Kasinos
getestet werden.

CAROLINE SCHNEIDER UND
JORG HAFELI*

Auch Dostojewski konnte es nicht las-
sen: «Mir aber stieg etwas Seltsames
auf: Ich glaube, es war das Verlangen,
das Schicksal herauszufordern, ibm ein
Schnippchen zu schlagen, ihm einfach
die Zunge zu zeigen! Ich setzte die
grosste Summe, die dem Spieler gestat-
tet wird: Viertausend Gulden, und ver-
lor.»' So schildert der grosse russische
Schriftsteller seine erste Erfahrung am
Spieltisch. Das war vor mehr als hun-
dert Jahren. Doch wie sieht die Situa-
tion heute aus? Welche Glicksspielan-
gebote gibt es?

* Lic. phil. Caroline Schneider, wissenschaftliche As-
sistentin. Prof. MAS Jérg Hafeli, Dozent und Projekt-
leiter von careplay. www.careplay.ch, Hochschule fiir
Soziale Arbeit (HSA) Luzern Kontaktadresse: Hoch-
schule flir Soziale Arbeit, Werftstr. 1, 6002 Luzern.
Tel: 041 367 48 48, E-mail: cschneider@hsa.fhz.ch,
jhaefeli@hsa.fhz.ch.
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Die aktuelle Situation auf dem
Gliicksspielmarkt

Der Schweizer Glucksspielmarkt ist -

seit einigen Jahren stark in Bewegung.
Der Auftakt dieser Entwicklung geht
auf die eidgendssische Volksabstim-
mung von 1993 zur Aufhebung des
seit 1928 geltenden Spielbankenver-
botes zuriick. Das Spiel um Geld ist
in Artikel 106 der Bundesverfassung
verankert. Der Gliicksspielmarkt der
Schweiz gliedert sich einerseits in den
Markt der Lotterien und Wetten, an-
derseits in den Spielbankenmarkt. Die
Lotterien und Wetten sind geregelt
durch das Bundesgesetz tber die
Lotterien und die gewerbsmissigen
Wetten von 1923, der Spielbanken-
markt durch das Bundesgesetz tiber die
Glicksspiele und Spielbanken aus dem
Jahr 1998, das so genannte Spielban-
kengesetz (SBG). Dem Spielbanken-
markt zugerechnet werden auch die
Geldspielautomaten, die wihrend ei-
ner Ubergangsfrist von fiinf Jahren (bis
Mairz 2005) in offentlichen Lokalen
noch erlaubt sind. Weder unter das
SBG noch unter das Lotteriengesetz
(LG) fallen die Geschicklichkeitsspiel-
automaten mit Geldgewinnmdglich-
keit. Das sind Gerite, bei denen die
manuelle oder mentale Geschicklich-
keit eines Spielers iiber Gewinn oder
Verlust entscheidet, sowie die Unter-
haltungsspielautomaten (Fahrsimula-
toren, Videokonsolen, Flippergerite
etc.).

Die Tabelle auf Seite 15 gibt eine Uber-
sicht tiber das Glucksspielangebot in
der Schweiz nach dessen Struktur-
merkmalen.

Gespanntes Verhiltnis zwischen
Spielbanken- und Lotteriebranche

Im Bereich des Spielbankengesetzes
herrscht heute Klarheit tiber das An-
gebot. Die gesetzlichen Auflagen be-

ziiglich Privention und Fritherkennung
sind in der revidierten Spielbankenver-
ordnung’ umfangreich und differen-
ziert geregelt. Die Aufsicht tber die
Spielbanken in der Schweiz liegt bei
einer unabhingigen Kommission, der
Eidgenossischen Spielbankenkommis-
sion (ESBK). Sie ist dem Bundesrat
unterstellt und verfigt tiber ein stin-
diges Sekretariat mit rund 30 Ange-
stellten.

Ganz anders prasentiert sich die Situa-
tion im Lotteriebereich. Die im Nach-
gang zum neuen Spielbankengesetz
vorgesehene Revision des Lotteriege-
setzes wurde nach heftigen Protesten
der Kantone gestoppt. Am 18. Mai
2004 entschied der Bundesrat, die Re-
vision des Lotteriegesetzes vorlaufig zu
sistieren. Die Kantone sollen nun bis
Anfang 2006 Massnahmen ergreifen,
um die Mingel im Lotteriewesen zu
beheben. Gleichzeitig beauftragt der
Bundesrat das Eidgendssische Justiz-
und Polizeidepartement (EJPD) zu
tiberpriifen, ob die von den Kantonen
getroffenen Massnahmen ausreichen,
um die Missstinde zu beheben. Bis
Anfang 2007 hat das EJPD dariiber
Bericht zu erstatten®.

An dieser Stelle ist anzuftigen, dass
der Lotterien- und Wettbereich im
Hobheitsgebiet der Kantone liegt. Das
bedeutet, dass die Kantone die Be-
willigung fiir die Ausgabe und Durch-
fiihrung von grossen Lotterie- und
Wettveranstaltungen erteilen. Die West-
schweizer Kantone sind in der Loterie
Romande (LoRo) zusammengeschlos-
sen, die deutschsprachige Schweiz und
der Kanton Tessin in der Interkanto-
nalen Landeslotterie (ILL). Die ILL
bietet ihre Produkte unter dem Mar-
kennamen «SWISSLOS» an.

Die Kantone haben in den letzten Jah-
ren zwei Glicksspielprodukte einge-
fithrt, die rechtlich umstritten sind.
Zum Teil werden Lotteriespiele ange-
boten, die in threm praktischen Funk-
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Spielbanken

Lotterien- und Wetten

Geldspielautomaten
ausserhalb der Kasinos

Rechtsgrundlage

rev. 24.9.2004

.| Spielbankengesetz (SBG) vom
18.6.98; Spielbankenverord-
nung (VSBG) vom 28.2.2000 /

vom 8. Juni 1923

Gesetz iiber die Lotterien und Wetten (LG)

Zulassung der Gerate
durch den Bund; Aufstell-
bewilligung resp. -verbote
durch kantonale Gesetze

Marktangebot 19 Spielbanken,| 3200 Geld- 42 unterschiedliche Produkte wie Zahlenlotto,
Stand Ende 2003 davon 7 mit spielautomaten | Sport-Totto, sporttip, Millionenlos etc.

einer A- und und 230

12 mit einer Tischspiele

B-Konzession?

5882 Automaten
(Stand 1.4.2003)
in 13 Kantonen

Umsatz 20033

561 Mio. Bruttospielertrag
4(BSE) davon entfallen 405 Mio.
(72,2 %) auf die Geldspielauto-
maten und 156 Mio. (27,8 %)
auf den Tischspielbereich.

v.a. Rubbellosprodukte.

Ca. 700 Mio. BSE® (300 Mio. durch die LoRo;
400 Mio. durch die ILL), davon fallen ca. 88
Mio. auf die Tactilo-Gerdte in der Westschweiz;
der Rest verteilt sich auf das Zahlenlotto, Sport-
Toto, sporttip, Millionenlos und diverse andere

Unbekannt

Steuerabgaben
2003

Standortkantone.

260 Mio. Davon fliessen 223
Mio. in den Ausgleichsfonds der
AHV und 37 Mio. gehen an die

verwendet wird.

Knapp 400 Mio.¢ Die Kantone verfiigen lber
den Lotteriefonds, welcher in der Regel fiir
sportliche, soziale und kulturelle Zwecke

Unbekannt. Die Kantone
partizipieren i.d.R. an
einer fixen Jahresgebiihr
pro aufgestelltes Gerdt.

Gewinnbesteuerung | Steuerfrei

steuer und sind steuerpflichtig

Lotteriegewinne unterliegen der Verrechnungs-

Steuerfrei

tionieren kaum zu unterscheiden sind
von Spielen, die nur in Spielbanken
angeboten werden diirfen. Zu erwih-
nen sind hier die Tactilo-Gerite. 600
Stiick dieser Lotterieautomaten stehen
in den Westschweizer Kantonen in Bars
und Restaurants. Mit 880 Mio. Fran-
ken Jahresumsatz gehoren sie zu den
Spitzenprodukten der Lotteriebranche.
In den Deutschschweizer Kantonen ist
die Markteinfiihrung von 400 Gera-
ten (unter dem Namen Touchlot) ge-
plant. Uberraschenderweise hat die
ESBK den Kantonen im Sommer 2004
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht, indem sie mittels einer super-
provisorischen Verfugung das Aufstel-
len der Touchlot-Gerite verboten hat.
Uber die weitere Entwicklung werden
die Gerichte entscheiden. Das zweite
umstrittene Angebot ist der «sporttip»,
eine Sportwette, die in den ersten drei
Monaten nach der Markteinfihrung
im Oktober 2003 einen Umsatz von
rund 14 Mio. Franken erzielte. Tag-
lich konnen mit einem Maximaleinsatz
von 500 Franken pro Wettschein an
jedem Kiosik Sportwetten getatigt wer-
den.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich
die Spitzen der Lotterie- und Spiel-
bankenbranche hart bekimpfen. Jede
Seite sieht in der anderen eine mit un-
lauteren Methoden kampfende Kon-
kurrenz.
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Geldspielautomaten - per 2005
aus dem Verkehr gezogen

Mit leiseren Toénen vollzieht sich
gleichzeitig ein Strukturwandel, tber
den in den letzten Jahren wenig gespro-
chen wurde. Es geht um die Geldspiel-
automaten in Bars und Restaurants.
Ende Mirz 2005 mussen knapp 6000
«Slot machines», welche ausserhalb
der konzessionierten Kasinos aufge-
stellt wurden, aus dem Verkehr gezo-
gen werden. Lediglich so genannte Ge-
schicklichkeitsautomaten  durfen
danach noch in Bars und Restaurants
stehen. Bei diesen Geraten entscheidet
nebst dem Zufallsprinzip die Geschick-
lichkeit der Spielenden tiber den Aus-
gang des Resultats. Die Kompetenz fir
die Zulassung von Geschicklichkeits-
Geldspielautomaten liegt zwar beim
Bund, respektive bei der ESBK. Die
Kantone entscheiden jedoch unabhin-
gig, ob sie die neuen Automaten aner-
kennen, beziehungsweise ob sie diese
tiberhaupt zulassen wollen. Die mei-
sten Kantone sind daran, entsprechen-
de gesetzliche Anpassungen vorzuneh-
men. Ende Juni dieses Jahres verbot
z.B. das Parlament des Kantons Bern
das Aufstellen solcher Apparate. Im
Kanton Fribourg hingegen sollen bis
zu 10 Gerite pro Ort mit hoheren Ein-
sdatzen und hoheren Gewinnmoglich-
keiten erlaubt sein.

Nach diesem Uberblick iiber die
Glucksspielsangebote wenden wir uns
den moglichen Nebenwirkungen und
Folgen des Glicksspiels zu — der
Gliicksspielsucht. Welche Angebote
stehen auf der Behandlungsseite zur
Verfiigung?

Versorgungssituation von
Gliicksspielsiichtigen

Mit der Neuer6ffnung der Kasinos
befiirchteten Experten einen Anstieg
von Glucksspielstichtigen in der
Schweiz. Dies veranlasste die Hoch-
schule fur Soziale Arbeit (HSA) Luzern
dazu, die Situation von bestehenden
Angeboten fiir Gliicksspielstichtige im
Beratungs- und Behandlungsbereich
genauer unter die Lupe zu nehmen.

So fithrte sie im letzten Jahr eine
gesamtschweizerische Bestandesauf-
nahme uber die Versorgungslage von
Gliicksspielsiichtigen in der Schweiz’
durch. Zur Erfassung der Versorgungs-
situation wurden standardisierte Tele-
foninterviews mit kantonalen Sucht-
beauftragten, Kantonsirzten sowie
ausgewihlten Beratungsstellen durch-
gefithrt. Die Evaluation weist auf eini-
ge Licken im Versorgungsnetz von
Gliicksspielstichtigen hin. Insbesondere
im Bereich der Behandlung mangelt es
an spezialisierten stationdren Angebo-
ten. Kliniken, die keinen Schwerpunkt
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im Bereich Glicksspielsuchtbehand-
lung fiihren, nehmen dennoch Gliicks-
spielstichtige auf. Glucksspielsiichtige
stossen daher in den meisten Fallen auf
ein nicht speziell auf sie zugeschnitte-
nes Behandlungsangebot. Diese Klient-
Innengruppe wird im ungiinstigsten
Fall suboptimal behandelt, d.h. nicht
nach neusten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen einer Spielsuchtbehand-
lung. Hiufig werden Spielstichtige zu-
sammen mit anderen Suchtkranken
behandelt, und zwar nach deren Be-
handlungsmethoden. «Wir haben es
mit einer quantitativen wie auch einer
qualitativen Unterversorgung zu tun»,
so das Fazit der Studie.

Das Spektrum im Bereich der Beratun-
gen prisentiert sich von Kanton zu
Kanton unterschiedlich. Der Haupt-
grund: Die Versorgungsleistungen im
Suchtbereich werden in fast jedem
Kanton anders finanziert. Substanzun-
gebundene Stichte, wie die Spielsucht,
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werden im Idealfall explizit im Lei-
stungsauftrag erwahnt, teils werden sie
implizit mit eingeschlossen, d.h. nach
miindlicher Ubereinkunft. Im schlech-
testen Fall wird die Spielsucht in den
neuen Leistungsauftrigen zwischen
Fachstelle und Kanton explizit ausge-
schlossen. Dennoch weisen Beratungs-
stellen Klienten und Klientinnen mit
einer Glicksspielsucht nicht weg, son-
dern beraten und begleiten sie, ohne
dafiir einen entsprechenden Auftrag
vom Kanton zu haben. Wie die Be-
ratungsleistungen finanziert und ver-
bucht werden, ist ihnen iiberlassen.
Die Interviews, die fiir die Studie ge-
fithrt wurden, verdeutlichen weiter,
dass bei kantonalen Schliisselstellen
wenig Know-how in Bezug auf Fragen
und Aspekte des Gliicksspiels vorhan-
den ist.

Die Studie der HSA kommt zum
Schluss, dass eine einheitliche Politik
fehlt, um Hilfeleistungen flichendek-

_ EEES S
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kend, systematisch und koordiniert zu
organisieren. Fachleute beklagen die
Inkohidrenz der bisherigen Suchtpoli-
tik, so z.B. die Trennung zwischen le-
galen und illegalen Drogen oder die
Nichtbeachtung weiterer Suchtformen,
insbesondere der substanz-ungebunde-
nen Suchtformen. Es liegen erhebliche
Defizite in der Kommunikation, Ver-
netzung und Koordination vor. Die
fragmentierte Suchtpolitikstrategie des
Bundes wird im Zug der Vernetzungs-
und Integrationsbemithungen zuneh-
mend hinterfragt.

Aktuelle Suchtpolitik des Bundes

Laut einer Studie von Spinatsch aus
dem Jahr 2004 beschaftigt sich die bis-
herige Suchtpolitik des Bundes vorwie-
gend mit den Problemen, welche im
Zusammenhang mit illegalen Drogen,
Alkohol und Tabak stehen. Aus fach-
licher Sicht besteht der suchtpolitische
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Handlungsbedartf in erster Linie bei
der Verhinderung von Suchtproblemen,
die in Zusammenhang mit dem Miss-
brauch von Alkohol und Tabak stehen.
In zweiter Linie sollte sich die staatliche
Suchtpolitik mit den Problemen be-
schiftigen, die sich durch den Miss-
brauch von Heroin, Cannabis und
Medikamenten, durch Adipositas so-
wie durch Spiel-, Kauf- und Arbeits-
sucht ergeben. Der Spielsucht wird eine
mittlere Problemlast zugeschrieben.
Man schitzt, dass es 44 000 spielstich-
tige Menschen gibt, was einer Prava-
lenzrate von 0.8% der uber 17-jahri-
gen entspricht. Der Anteil an Spiel-
suchtgefahrdeten wird auf 123000
Personen geschitzt, was einer Priva-
lenz von 2.2% entspricht.!? Im Zuge
der Neueroffnung der Kasinos und des
ungebremsten Wachstums des Glicks-
spielmarktes kann davon ausgegangen
werden, dass sich die genannten Zah-
len kiinftig weiter nach oben entwi-
ckeln werden. Die fachliche Perspektive
kontrastiert mit der Sichtweise von
Politik und Offentlichkeit, deren Auf-
merksamkeit sich auf die durch den
Konsum von Alkohol, Tabak und ille-
galen Drogen ergebenden Probleme
beschrinkt. Der Bund unternimmt bei
der Bekampfung von anderen Suchtfor-
men, bei denen aus fachlicher Sicht ein
Handlungsbedarf besteht, wenig oder
nichts. Die Ausblendung bestimmter
Suchtformen wie der Spielsucht, bei
denen ein ebenso grosser Handlungs-
bedarf besteht wie bei den illegalen
Drogen, ist fachlich nicht vertretbar.
Die Studie von Spinatsch empfiehlt des-
halb eine integrative Suchtpolitik, wel-
che mehrere Suchtformen umschliesst
und in kleinen pragmatischen Schritten
angestrebt werden sollte. Immerhin
darf das Spielbankengesetz mit seinen
entsprechenden Ausfithrungsbestim-
mungen im Bereich Privention, Frith-
erkennung und Behandlung als weg-
weisend bezeichnet werden.
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Auszug aus der revidierten Spielbanken
verordnung:
in Kraft seit 1. Nov. 2004

Art. 38 Massnahmen der Pravention und Friitherkennung
1 Im Rahmen der Pravention stellt die Spielbank leicht zugangliche und leicht ver-

standliche Informationen bereit tber:
a. die Risiken des Spieles;

b. Hilfsmassnahmen wie Spielsperren, Adressen von Beratungsstellen und Selbst-
hilfegruppen fiir spielsuchtgefahrdete Spielerinnen und Spieler;
c. Selbsterhebungsbogen zur Suchtgefahrdung.

2 Im Rahmen der Friiherkennung legt sie die Beobachtungskriterien (Checkliste) fest,
anhand derer spielsuchtgefdhrdete Spielerinnen und Spieler erkannt werden kon-
nen und ergreift die auf Grund dieser Kriterien notwendigen Massnahmen. Sie do-
kumentiert ihre Beobachtungen und die getroffenen Massnahmen.

Art. 39 Aus- und Weiterbildung

1 Die fiir das Sozialkonzept verantwortlichen Personen und die mit dem Spielbetrieb
oder dessen Uberwachung betrauten Personen miissen eine Grundausbildung und
jahrliche Weiterbildungskurse (Refresher) absolvieren.

2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die ihrer Funktion angemessene Aus-
bildung; die Ausbildung muss insbesondere die friihzeitige Erkennung spielsucht-
gefahrdeter Spieler und die Intervention gemass den im Sozialkonzept vorgesehe-

nen Verfahren ermdéglichen.

3 Sie missen spatestens sechs Monate nach Arbeitsbeginn die Grundausbildung ab-
solviert haben. Sie erhalten dafiir eine Bestatigung.
4 Fir die Grundausbildung missen qualifizierte Personen oder Institutionen einge-

setzt werden.

5 Fur die Weiterbildung des fiir das Sozialkonzept verantwortlichen Personals missen
qualifizierte Personen oder Institutionen eingesetzt werden; diese Weiterbildung

umfasst insbesondere:

a. Erfahrungsaustausch;

b. praxisbezogene Beratungen;
c. Praxisbegleitung.

Fritherkennung in Kasinos;
Gesetzliche Grundlagen

In der revidierten Verordnung zum
Spielbankengesetz werden die Mass-
nahmen und Anforderungen des Sozi-
alschutzes, die ein Kasino erbringen
muss, niher erliutert. Artikel 38 ff.
(siehe Kasten) regelt die Massnahmen
der Pravention und Fritherkennung.
Darin werden folgende Massnahmen
vorgeschrieben:

e Das Kasino legt die Beobachtungs-
kriterien (Checkliste) fest, anhand
derer die spielsuchtgefihrdeten
Spielerinnen und Spieler erkannt
werden konnen.

¢ Das Kasino ergreift aufgrund die-
ser Kriterien die notwendigen Mass-
nahmen.

e Das Kasino dokumentiert die Be-
obachtungen und die ergriffen-
en Massnahmen zur Fritherken-
nung.
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Damit dieses Vorhaben tiberhaupt ge-
lingen kann, ist die Kasinobranche auf
die externe Zusammenarbeit mit Pra-
ventionsfachleuten angewiesen. Die
Spielbank arbeitet mit einer externen
Suchtpriventionsstelle und einer The-
rapieeinrichtung zusammen. Sie kann
sich mit anderen Spielbanken oder mit
Dritten zusammenschliessen.

Praktische Umsetzung
der Friiherkennung in Kasinos

Die praktische Umsetzung der gesetz-
lichen Auflagen erweist sich als dus-
serst anspruchsvoll, wie sich am Bei-
spiel der Friherkennung zeigen lésst.
Fritherkennung in den Kasinos bedeu-
tet, dass das Personal problematische
Entwicklungen systematisch erfasst
und es Strukturen gibt, mit deren Hil-
fe die Beobachtungen und Erhebungen
ausgetauscht und weitergeleitet wer-
den konnen. Die systematische Beob-
achtung muss mit einfachen Mitteln
moglich sein. Schliesslich gilt es, die
gemachten Beobachtungen von proble-
matischen Gisten zu dokumentieren
und zu evaluieren.

Eine funktionierende Fritherkennung
bedingt, dass verbindliche Regelungen
vereinbart werden, wie mit bestimmten
Beobachtungen umgegangen werden
soll und welche weiteren Massnahmen
fiir eine Frithintervention getroffen
werden miissen. Kasinos sind heraus-
gefordert, standardisierte Ablaufe zu
entwickeln und diese in ihren Betrieben
verbindlich umzusetzen und einzuhal-
ten. Dies bedingt eine gezielte Schulung
des gesamten Kasinopersonals. Der
Grundgedanke der Fritherkennung
sollte dabei in das Denken und Han-
deln der Kasinoangestellten einfliessen.
Gelingt es nicht, das Prinzip der Frith-
erkennung von der obersten bis zur
untersten Hierarchiestufe zu veran-
kern, wird die ganze Umsetzung des
Sozialschutzes schwierig, wenn nicht
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gar unmoglich. Die bisherigen Erfah-
rungen in den Kasinos zeigen, dass sich
motivationale Prozesse auf die Umset-
zung entscheidend auswirken konnen:
Die Einfuhrung neuer Prozesse braucht
zudem Zeit, bis sie greifen.

Die weltweit einzigartige gesetzliche
Situation in der Schweiz im Bereich
Sozialschutz fiihrt dazu, dass Kasino-
unternehmen auf keine entsprechenden
«Best-practise-Modelle» zurtickgreifen
konnen. Sie missen deshalb die Abldu-
fe sowie die entsprechenden Struktu-
ren und Instrumente fiir eine erfolg-
reiche Umsetzung von Fritherkennung
selbst entwickeln.

Ausserdem sind Kasinounternehmen
wie in keinem andern Land gefordert,
eine entsprechende Balance zwischen
okonomischem Gewinnstreben und
sozialer Verantwortung zu finden, was
aufgrund des harten wirtschaftlichen
Wettbewerbs nicht einfach ist.

Problemfille friihzeitig
erkennen

Diesen Handlungsnotstand hat die
HSA Luzern zum Ausgangspunkt ih-
res neusten Forschungsprojekts «Iden-
tifikation von Problemspielerlnnen in
Kasinos»!! gemacht. Die HSA setzte
sich zum Ziel, ein Screeninginstrument
zu entwickeln, welches den Anspruch
erfullt, Problemspielerinnen und -spie-
ler aufgrund dusserer Merkmale und
Verhaltensauffilligkeiten frithzeitig zu
erkennen. Damit soll den BetreiberIn-
nen eines Kasinos ein wissenschaftlich
entwickeltes Instrument zur Verfiigung
gestellt werden. Dieses Forschungspro-
jekt wird durch die drei Grand Casi-
nos Baden, Bern und Luzern sowie
durch die weltweit titigen Kasinoun-
ternehmen Casinos Austria Internatio-
nal und die Fachhochschule Zentral-
schweiz finanziert.

Das Screeninginstrument verfolgt fol-
gende Aufgaben und Ziele:

e Die Identifikation von Problemspie-
lerInnen soll zu einem moglichst
frithzeitigen Zeitpunkt erfolgen.

e Aus einem Screeninginstrument lei-
ten sich konkrete Massnahmen ab.
Nur so konnen entsprechende Inter-
ventionen geplant und umgesetzt
werden. Mit Frithinterventionen
soll einer weiteren Ausbreitung von
Spielsucht vorgebeugt werden.

e Das Instrument soll dem Kasinoper-
sonal eine Systematisierung der Be-
obachtungen ermaglichen.

e Das Instrument erfillt die gesetzlich
geforderten Auflagen.

e FEin Screeninginstrument muss 0ko-
nomisch einsetzbare sein. Es soll
kurz, praktisch handhabbar und
robust sein. Das Instrument soll ei-
nen moglichst geringen Zeit- und
Organisationsaufwand beanspru-
chen und einer Okonomisierung des
Betriebsablaufs dienlich sein.

Entwicklung des Screeningin-
struments «ldentifikation von
Problemspielerinnen» (ID-Ps)

Bis heute existieren weltweit noch kei-
ne empirischen Studien, die die Va-
liditat und der Reliabilitit von Ver-
haltensmerkmalen bei pathologischen
SpielerInnen untersucht haben. Das
Australian Gaming Council hat eine
erste Voruntersuchung (2002) getrof-
fen, wie ProblemspielerInnen in Kasi-
nos identifiziert werden konnen. Das
Council fihrte dazu eine Expertlnnen-
befragung durch. Das Fazit war ein-
hellig: Es ist unabdingbar, valide Er-
kennungsmerkmale zu identifizieren,
um Problemspieler und -spielerinnen
im Kasino moglichst frithzeitig erfas-
sen zu konnen.

Die Befragten

In der Folge hat die HSA ein Screening-
instrument «Identifikation von Pro-
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blemspielerInnen» (ID-Ps) entwickelt.
Dazu fiihrte sie problemzentrierte In-
terviews mit verschiedenen Gruppen
durch, um Genaueres uiber beobacht-
bare dussere Verhaltensmerkmale spiel-
suchtgefihrdeter Giste in Erfahrung zu
bringen. Die erste interviewte Gruppe
bestand aus ehemaligen Spielerinnen
und Spielern. Diese wurden tuber Be-
ratungsstellen rekrutiert, die auch im
Bereich Glicksspielsucht titig sind (Be-
ratung von Gliicksspielstichtigen, Spie-
lerselbsthilfegruppe). Den folgenden
Beratungsstellen gelang es, ihre Klien-
tinnen und Klienten fiir die Teilnahme
am Projekt zu gewinnen: Sozialbera-
tungszentrum (SoBz) in Luzern, Per-
spektive Fachstelle Mittelthurgau in
Kreuzlingen, Basellandschaftliche Be-
ratungsstelle fiir Alkohol- und andere
Suchtprobleme in Miinchenstein, Stif-
tung Suchthilfe in St. Gallen sowie die
Berner Gesundheit in Bern. Die Psych-
iatrische Universitatsklinik in Ziirich
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ermoglichte weitere Kontakte. Weiter
wurden Personen befragt, die eine Spiel-
sperre in einem der drei am Forschungs-
projekt beteiligten Kasinos beantragt
haben. Insgesamt konnten 28 Spieler
und Spielerinnen befragt werden. Mit
den ProbandInnen wurden personliche
Gespriche gefithrt. Mit einigen Spielen-
den, die mehr Anonymitit bevorzug-
ten, fanden Telefoninterviews statt.

Die nichste Gruppe bildete die so ge-
nannte Expertlnnengruppe, d.h. das
Kasinopersonal. Es wurden sowohl
KasinomitarbeiterInnen aus dem Tisch-
spielbereich wie aus dem Automaten-
spielbereich interviewt. Dabei wurde
darauf geachtet, dass Personen aus
allen Hierarchiestufen mit unterschied-
lich langer Spielkasinoerfahrung be-
fragt werden konnten (Kasinoassisten-
tinnen/Croupiers, Shift-Manager, Cash
Desk Manager, Saalchefs sowie Perso-
nen aus der Technik und Sicherheit und
Sozialkonzeptverantwortliche). Insge-

samt nahmen 23 Kasinoangestellte an
den Interviews teil.

Als Kontrastgruppenvergleich befrag-
te die HSA einige Stammgiste. Dies
diente der Generierung von Hypothe-
sen beziglich der Frage, worin sich
eigentlich Problemspielerinnen und
-spieler von regelmissig spielenden
Gisten unterscheiden, welche nicht
spielstichtig sind. Die Stammgaste
wurden am Ende des Interviews mit
Hilfe der DSM-IV Kriterien'? auf eine
mogliche Spielsuchtproblematik hin
getestet. Bei keiner/-em der sieben be-
fragten Spielerinnen und Spieler erga-
ben sich Anhaltspunkte, welche auf
eine Spielsucht hinwiesen.

Die Auswertung der Befragung

Die Interviews wurden zusammenge-
fasst und nach Themen gegliedert.
Danach wurden Kategorien fir die
Auswertung gebildet und zu einem
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Codierleitfaden zusammengestellt. Mit
diesem Leitfaden wurden die Inter-
views codiert. Haufigkeitsangaben zu
bestimmten einzelnen Auswertungska-
tegorien gaben einen Uberblick iiber
die Verteilungen der Kategorien. In ei-
nem nichsten Schritt wurden die Ka-
tegorien ausformuliert. Dabei mussten
bestimmte Anforderung an die Formu-
lierung der Items berticksichtigt wer-
den. Die Items sollten konkret, klar,
unmissverstiandlich, verhaltensnah und
eindeutig formuliert werden, damit die
Gefahr von Interpretationen ausge-
schlossen werden konnte.

Der ID-Ps besteht aus insgesamt 38
Items aufgeteilt in die folgenden 6
Oberkategorien:

e die Besuchsfrequenz und Besuchs-
dauer

die Geldbeschaffung

das Einsatzverhalten

das Sozialverhalten

das (Spiel)-Verhalten und die Reak-
tionen beim Spielen

e die dussere Erscheinung.

Die Items werden mit «Trifft zu» oder
«Trifft nicht zu» beantwortet. Einzig
bei der Besuchsfrequenz, der Besuchs-
dauer sowie der Einsatzhohe sind mehr-
stufige Antwortkategorien vorgegeben.
Ausserdem hat das Kasinopersonal die
Moglichkeit tiber weitere Auffalligkei-
ten zu berichten, die im ID-Ps uner-
wihnt blieben.

Abschliessende Bemerkungen

Der ID-Ps wird sowohl im Automa-
tenbereich wie auch im Tischspielbe-
reich eingesetzt. Es ist geplant, dieses
Screeninginstrument in den Fritherken-
nungsprozessen der drei Grand Casinos
Bern, Baden und Luzern einzusetzen.
Als nichstes gilt es, den ID-Ps zu vali-
dieren, d.h. ihn mittels wissenschaft-
licher Methoden auf seine Tauglichkeit
hin zu testen. Die Items werden darauf-
hin gepriift, ob sie gentigend Aussage-
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kraft besitzen, ProblemspielerInnen
von NichtproblemspielerInnen zu un-
terscheiden. Mit der Validierung ent-
stehen wissenschaftlich gestiitzte Aus-
wertungsanleitungen fur die Praxis. Es
wird dann klar, bei welchen und ab wie
vielen Kriterien man von einem Pro-
blemspieler oder einer Problemspielerin
sprechen kann. Die Validierungsphase
wird ungefahr ein Jahr in Anspruch
nehmen. Am Ende diirfte ein weltweit
einzigartiges praxistaugliches und wis-
senschaftlich getestetes Instrument zur
Fritherkennung von ProblemspielerIn-
nen in Kasinos vorliegen. «Uberall habe
ich die Grenzen iiberschritten, iiberall!»
schrieb Dostojewski in «Der Spieler».
So bleiben wir am Schluss mit der Fra-
ge beschaftigt, wie sich das Verhaltnis
zwischen der Verantwortung von Spie-
lerinnen und Spielern und denjenigen
Menschen prisentiert, welche mit ei-
nem gesellschaftlichen Auftrag versu-
chen, Gliicksspiele nach moglichst fai-
ren Regeln anzubieten. |
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Fussnoten

T aus: F.M. Dostojewski: Der Spieler, Roman, 1866

2 A-Konzession: unbeschrankte Anzahl Spiele und

unbeschrénkte Einsatz- und Gewinnhohe; B-Kon-

zession: beschrankte Anzahl Spielangebote, be-
schrankte Einsatz- und Gewinnhohe. Nach der
neuen Spielbankenverordnung gelten neu er-
hohte Grenzen betreffend Maximaleinsatz und

Hochstgewinn bei Geldspielautomaten. Siehe

Pressemitteilung vom 24.09.2004

Gliicksspielangebote in der Schweiz erzielen ei-

nen Bruttospielertrag von rund 1,3 Milliarden. Der

Gesamtumsatz, d.h. das Total des investierten Gel-

des durch Spielende ohne den Abzug der Gewinn-

ausschiittung, belauft sich auf gut 10 Milliarden

Schweizer Franken. Bei einer durchschnittlichen

Gewinnausschiittung von ca. 93% ergibt sich ein

Umsatz von 8 Mia. Schweizer Franken aller Kasi-

nos. Der Lotterieumsatz betragt gemass der offi-

ziellen Statistik 2,3 Mia.

BSE = Total aller eingesetzten Betrage abziiglich

aller ausbezahlten Gewinne. Pressemitteilung der

ESBK vom 6.02.2004 (www.esbk.admin.ch)

In der offiziellen Lotteriestatistik des Bundesam-

tes fiir Justiz werden die reinen Umsatze angege-

ben. 2003 betrug die Gesamtsumme gut 2,3 Mia.

Um einen Vergleich herzustellen, wurden die ent-

sprechenden BSE den Geschéftsberichten der LoRo

(www.loterie.ch) und der ILL (www.swisslos.ch)

entnommen.

Es handelt sich hier nicht um eigentliche Steuer-

abgaben. Im Lotteriebereich werden gemass Ge-

setz die Nettogewinne nach einem Verteilschliis-
sel an die Kantone abgefiihrt.

7" Der BR hat am 24.9.04 die Spielbankenverord-
nung (VSBG) revidiert. Sie tritt am 1. November
2004 in Kraft.

8 Pressemitteilung des EJPD vom 19. Mai 2004: «Die
Kantone haben vorgeschlagen, auf freiwilliger
Basis mit einer interkantonalen Vereinbarung die
heute bestehenden Méngel im Lotteriewesen zu
beheben. Konkret sollen das Bewilligungsverfah-
ren und die Aufsicht von Grosslotterien zentrali-
siert werden, die Transparenz und Gewaltentei-
lung verbessert und die Suchtbekampfung und
-préavention verstarkt werden. Die Fachdirektoren-
konferenz sichert dem Bund zu, dass ein entspre-
chender Entwurf an der Fachdirektorenkonferenz
im Januar 2005 verabschiedet und die Vereinba-
rung am 1. Januar 2006 in Kraft treten wird. Im
Gegenzug sistiert der Bundesrat die Revision des
Lotteriegesetzes.»

9 Hafeli, Jorg; Schneider, Caroline, 2003.

Diese statistischen Angaben wurden der Studie

von Osiek, Bondolfi & Ferrero (1999) entnom-

men.

Der Bericht «Identifikation von Problemspieler in

Kasinos» erscheint Anfang 2005.

12 Das Diagnostisches und Statistisches Manual Psy-
chischer Stérungen (DSM-IV) wurde von der
American Psychiatric Association (APA) entwickelt.
Die aktuelle Fassung, das DSM-IV, erschien 1994
und ist heute das meistbenutzte Klassifikations-
system in den Vereinten Staaten.

=)

SuchtMagazin 6/04



	Glücksspiel in der Schweiz : Früherkennung von ProblemspielerInnen in Kasinos

